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Ihre Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 26. 06.13  
Thema: Bedingungen der Landesregierung/Erhöhung Grundsteuer B 
 
Sehr geehrter Herr Zasowk, 
 
Ihre Anfrage möchte ich wie folgt beantworten: 
 
 
Frage 1: Ist es richtig, dass die Landesregierung oben beschriebene  
  Bedingung an die Gewährung einer Finanzspritze stellt? 
 
 
Ja, die Bedingung gibt es. Allerdings ist in diesem Zusammenhang die 
Betrachtung des Landesdurchschnitts des Grundsteuerhebesatzes völlig 
abwegig, da die Stadt Cottbus nicht mit kleinen Dörfern verglichen werden 
kann (sie bietet schließlich eine ganz andere Infrastruktur).  
 
 
Frage 2: Inwieweit will die Stadtspitze der Aufforderung einer 

Grundsteuererhöhung Folge leisten? 
 
Die Antwort können Sie der Vorlage zur Hebesatzsatzung entnehmen. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
In Vertretung 
 
 
 
Holger Kelch 
Bürgermeister 
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